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1 Lage und Abgrenzung des Gebietes 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 189 „Holter 

Kapelle" umfasst eine Teilfläche des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 

Nr. 189 im Nordosten des Stadtgebietes östlich der Steinfelder Straße (Lan-

desstraße 846) und südöstlich der Gemeindestraße „Holte“. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Satzung.  

 

2 Planungsziele und Vorgaben 

2.1 Planungsanlass und Erfordernis 

Der Bebauungsplan Nr. 189 „Holter Kapelle“ mit örtlichen Bauvorschiften 

wurde vom Rat in seiner Sitzung am 05.03.2024 beschlossen. Das Wohnge-

biet befindet sich in der Umsetzung und umfasst sowohl Grundstücke für den 

individuellen Wohnungsbau mit Ein- und Zweifamilienhäusern als auch 

Grundstücke für die Bebauung mit Reihen- und Mehrfamilienhäusern.  

Im Bebauungsplan Nr. 189 wurden hierzu u.a. im Bereich der vorliegenden 1. 

Änderung Mindestgrundstücksgrößen je Einzelhaus von 500 m² und je Dop-

pelhaushälfte von 250 m² festgesetzt.  

In der Sitzung vom 27.05.2025 des Ausschusses für Planung, Umwelt, Kli-

maschutz und Nachhaltigkeit wurde empfohlen, im Plangebiet zusätzlich 

Grundstücke für eine Kleinbauweise (Kleinhaus) anzubieten. Dieses Angebot 

soll im Geltungsbereich der 1. Änderung vorgehalten werden. Da für diese 

Wohnform in der Regel kleinere Grundstücksgrößen ausreichen, steht die 

Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße für Einzelhäuser von mindes-

tens 500 m² und je Doppelhaushälfte von mindestens 250 m² diesem Ziel 

entgegen.  

Aus diesem Grund soll im Rahmen der 1. Änderung die Festsetzung einer 

Mindestgrundstückgröße im Änderungsgebiet aufgehoben werden. Außer-

dem wird die Grundflächenzahl von 0,3 auf 0,4 angehoben, damit mit dieser 

flächensparenden Wohnform das Grundstück gut ausgenutzt werden kann. 

Das Änderungsgebiet umfasst eine Größe von ca. 1.700 m². 

 

2.2 Beschleunigtes Verfahren 

Für Planungsvorhaben der Innenentwicklung („Bebauungspläne der Innenent-

wicklung“) kann das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB angewandt 

werden.  

Gemäß § 13 a BauGB kann die Stadt einen Bebauungsplan im beschleunigten 

Verfahren durchführen, sofern 
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 es sich um einen Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenent-

wicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) handelt, 

 in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO 

oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von  

weniger als 20.000 qm  

20.000 bis weniger als 70.000 qm, wenn durch überschlägige Prüfung 

die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich 

keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, 

 die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht vorbereitet oder be-

gründet wird, 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b 

des BauGB genannten Schutzgüter bestehen und 

 keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 

Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 

nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten 

sind. 

Die vorliegende 1. Änderung umfasst eine Größenordnung von ca. 1.700 m². 

Mit der vorliegenden Änderung wird die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,3 

auf 0,4 erhöht. Damit handelt sich um eine Nachverdichtung.  

Der Schwellenwert gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB mit einer zulässigen 

Grundfläche von maximal 2 ha wird im vorliegenden Fall, aufgrund der nur ge-

ringen Größe des Änderungsbereiches, nicht erreicht.  

Ein sonstiges UVP-pflichtiges Vorhaben wird nicht vorbereitet oder begründet. 

Das Plangebiet ist auch nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftli-

cher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der 

Schutzzwecke dieser in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Gebiete ergeben 

sich nicht. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung 

Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 

Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind. 

Für die vorliegende Planung sind damit die Voraussetzungen für ein beschleu-

nigtes Verfahren gemäß § 13 a Abs. 1. Nr. 1 BauGB gegeben. Somit wird von 

der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht und von der Angabe, welche Ar-

ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. Im beschleu-

nigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 

§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
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2.3 Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Vechta (2021) 

Im gültigen Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Vechta aus 

dem Jahr 2021 ist das Plangebiet als zentrales  Siedlungsgebiet gekennzeich-

net.  

 

2.4 Flächennutzungsplan  

Im bisher wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Damme ist das 

Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt. Die Bebauungsplanänderung wird 

damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

2.5 Örtliche Gegebenheiten und bestehende Festsetzungen 

Das Plangebiet liegt im zentralen Siedlungsgebiet der Stadt Damme innerhalb 

des Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 189 „Holter 

Kapelle“. Es ist als allgemeines Wohngebiet festgesetzt mit einer Grundflä-

chenzahl von 0,3, einer maximal zulässigen Geschossigkeit von zwei Vollge-

schossen, einer offenen Bauweise und einer Mindestgrundstücksgröße von 

500 m² pro Einzelhaus und 250 m² pro Doppelhaushälfte.  

Westlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 189 befindet sich 

die Straße „Holte“, an die westlich die Wohnbebauung beidseitig der Straße 

„Auwinkel“ angrenzt. Nordöstlich befindet sich Wohnbebauung direkt an der 

Straße „Holte“.  

 

2.6 Immissionssituation 

a) Verkehrslärm 

Im Plangebiet wurden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 189 

Auswirkungen des Verkehrslärms ausgehend von der Steinfelder Straße (Lan-

desstraße 846), der geplanten Entlastungsstraße südlich des Plangebiets so-

wie der Gemeindestraßen „Holte“ und „Wellenweg“ untersucht. 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Orientierungswerte für ein allgemei-

nes Wohngebiet gemäß DIN 18005 überschritten werden. Aus diesem Grund 

wurden passive Schallschutzmaßahmen festgesetzt. Diese Festsetzungen 

bleiben auch im Zuge der vorliegenden 1. Änderung gültig. 
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3 Bisherige und geplante Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 189 „Holter Kapelle“ ist das Plangebiet 

als allgemeines Wohngebiet WA2 festgesetzt. Die Festsetzung als allgemei-

nes Wohngebiet wird beibehalten. Zur besseren Lesbarkeit wird der Geltungs-

bereich der 1. Änderung als WA2* betitelt. 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Im Ursprungsbebauungsplan wurde das Maß der baulichen Nutzung entspre-

chend der jeweils angestrebten städtebaulichen Nutzung gegliedert. Für das 

Plangebiet der 1. Änderung wurde im Ursprungsbebauungsplan eine Mindest-

grundstückgröße von 500 m² für Einzelhäuser und 250 m² für Doppelhaushälf-

ten sowie eine Grundflächenzahl von 0,3 festgesetzt.  

Die Stadt hat festgestellt, dass zusätzlich zu den herkömmlichen Ein- und 

Zweifamilienhäusern auch die Wohnform des „Kleinhauses“ nachgefragt wird 

und möchte daher auch für diese Wohnform Raum schaffen. Diese Wohnform 

wird in der Regel als Einzelhaus auf Grundstücken mit einer Grundstücksgrö-

ße unter 500 m² geplant. Aus diesem Grund wird im Zuge der 1. Änderung 

festgesetzt, dass für das WA2* die Festsetzung einer Mindestgrundstücksgrö-

ße nicht erfolgt.  

Auch Kleinhäuser benötigen in ihrem Umfeld Anlagen wie Garagen und Stell-

plätze und Wege. Aufgrund der geringen Grundstückgröße können diese An-

lagen unter Einhaltung einer Grundflächenzahl von 0,3 nur schwer unterge-

bracht werden. Aus diesem Grund wird im Zuge der 1. Änderung festgesetzt, 

dass für das WA2* eine Grundflächenzahl von 0,4 gelten soll. 

Alle übrigen Festsetzungen aus dem Ursprungsbebauungsplan zum Maß der 

baulichen Nutzung bleiben für die 1. Änderung gültig. 

 

3.3 Übrige Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften und Hinweise 

Die übrigen textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und Hinweise 

des Bebauungsplanes Nr. 189 „Holter Kapelle“ mit örtlicher Bauvorschrift blei-

ben für die 1. Änderung bestehen und werden daher in dieser Begründung 

nicht weiter aufgeführt.  
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3.4 Erschließung 

3.4.1 Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße „Holte“ 

sowie über eine neue Erschließungsstraße innerhalb des Plangebietes des 

Bebauungsplanes Nr. 189 „Holter Kapelle“. Die neue Erschließungsstraße bin-

det an die bestehende Verkehrsinfrastruktur an. 

 

3.4.2 Ver- und Entsorgung  

Die für das Plangebiet der 1. Änderung erforderliche Infrastruktur (Erschlie-

ßung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Stromversorgung, Nieder-

schlagwasser und Abfallentsorgung) wurde bereits im Ursprungsbebauungs-

plan Nr. 189 „Holter Kapelle“ geregelt.  

 

4  Auswirkungen der Planung 

4.1 Auswirkungen auf die bestehende Planung 

Bezogen auf die Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 189, 

ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.  

Es wird für den Änderungsbereich lediglich die Festsetzung einer  Mindestgrund-

stücksgröße aufgehoben, um den Bebauungsplan auch für die Wohnform der 

Kleinhäuser zu öffnen. 

Da diese Wohnform in der Regel mit kleineren Grundstücksgrößen auskommt, 

aber trotzdem Flächen für Nebenanlagen (Garagen, Stellplätze, Zuwegungen) 

vorhalten muss, wird die Grundflächenzahl auf 0,4 erhöht.  

Konflikte durch Lärmimmissionen aufgrund von Verkehrslärm kann durch die im 

Ursprungsbebauungsplan festgesetzten passiven Lärmschutzmaßnahmen, die 

auch für die 1. Änderung weiterhin Gültigkeit haben, begegnet werden.  

Nach Auffassung der Stadt ist damit gewährleistet, dass durch die geplanten Än-

derungen negative Auswirkungen auf das Plangebiet und bestehende bzw. zu-

künftige Nutzungen nicht zu erwarten sind.  

 

4.2 Belange von Natur und Landschaft 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Die geplante Änderung kann, wie in Kap. 2.2 dargelegt, im Verfahren nach  

§ 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) durchgeführt werden. 

Nach § 13 a Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 Nr. 4 und Abs.1 Nr. 1 BauGB gelten bei einem 

Bebauungsplan der Innenentwicklung Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des 

Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 5 als vor der 
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planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, sofern die Größe der Grundflä-

che oder die Fläche, die bei Durchführung des Bebauungsplanes voraussichtlich 

versiegelt wird, weniger als 20.000 qm beträgt. 

Das Plangebiet umfasst einen ca. 1.700 m² großen Teilbereich des ursprüngli-

chen Bebauungsplanes. Die Plangebietsgröße bleibt weit unter dem Schwellen-

wert von 2 ha. Die Voraussetzung des § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist im vorlie-

genden Fall somit gegeben.  

 

Artenschutz 

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

gelten, anders als die Eingriffsregelung, unabhängig und selbständig neben dem 

Bebauungsplan.  

Im vorliegenden Fall wurde die Bedeutung des Plangebietes für Flora und Fauna 

im Rahmen des ursprünglichen Bebauungsplanes untersucht und bewertet. Da-

nach stehen artenschutzrechtliche Belange der geplanten Nutzung nicht entge-

gen. Für die Bauflächenvorbereitung und das Fällen von Bäumen wurden jedoch 

Zeitfenster angegeben, um Tötungen oder erhebliche Störungen der Avifauna zu 

vermeiden und dem § 44 Abs. 1 BNatSchG Rechnung zu tragen. 

Der Hinweis zum Artenschutz ist im Ursprungsbebauungsplan vorhanden und 

hat auch für die vorliegende 1. Änderung Gültigkeit.  

Gehölzstrukturen sind im vorliegenden Teilbereich jedoch nicht betroffen.  

 

4.3 Hinweise 

Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zur Umsetzung der europäischen Vorga-

ben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und zur Vereinheitlichung des 

Energieeinsparrechts für Gebäude ist am 1. November 2020 in Kraft getreten.  

Das GEG enthält Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, 

die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Ein-

satz erneuerbarer Energien in Gebäuden.  

 

Photovoltaikanlagen 

Seit dem 31.12.2022 sind gemäß § 32 a der Niedersächsischen Bauordnung 

(NBauO) bei der Errichtung von Gebäuden, die mindestens eine Dachfläche 

von 50 m² aufweisen, mindestens 50 Prozent der Dachfläche mit Photovoltaik-

anlagen auszustatten.  
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Aufhebung bestehender Festsetzungen 

Mit Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 189 „Holter Kapel-

le“ treten für den Geltungsbereich die Festsetzung der Grundflächenzahl und 

die textliche Festsetzung Nr. 3 des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 189, 

rechtskräftig seit dem 07.03.2024, außer Kraft. 

Die übrigen textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und Hinweise 

des Bebauungsplanes Nr. 189 „Holter Kapelle“ mit örtlichen Bauvorschriften 

bleiben von der 1. Änderung unberührt.  

 

Rechtsgrundlagen für diese Bebauungsplanänderung 

 Baugesetzbuch (BauGB) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 Nds. Bauordnung (NBauO) 

 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

in den jeweils gültigen Fassungen. 

 

5 Verfahren 

Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TöB) 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 

gem. § 13 (2) Nr. 3 in Verbindung mit § 4 (2) BauGB an der Planung beteiligt 

worden. Diese Beteiligung erfolgte durch Zusendung des Planentwurfs sowie 

der dazugehörigen Begründung.  

 

Veröffentlichung/öffentliche Auslegung/Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 (2) BauGB zusammen 

mit der dazugehörigen Begründung mit Umweltbericht vom ………….. bis 

……………… veröffentlicht und öffentlich im Rathaus der Stadt Damme aus-

gelegt. Ort und Dauer der Veröffentlichung/Auslegung wurden vorher ortsüb-

lich mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass Anregungen während dieser Aus-

legungsfrist vorgebracht werden können. 
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Satzungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Satzungsbe-

schlusses vom ……………... 

Damme, den ………………… 

 

Bürgermeister 

 

 

Anlage 1: Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 189 „Holter Kapelle“ 

 








